
Verordnung 
über den Schutz der Katzenseen (Schutz von Natur- 
und Landschaftsschutzgebieten mit überkommunaler 
Bedeutung in Regensdorf, Rümlang und Zürich)

Allmend, Ost- und Nordufer Katzensee  
(Anpassung von Zonenabgrenzungen)
(Änderung vom 18. April 2018)

Mit Verfügung vom 16. Dezember 2003 erliessen die Baudirektion 
und die Volkswirtschaftsdirektion die Verordnung über den Schutz 
der Katzenseen. Gegen die Abgrenzung der Naturschutzzone I, die 
Festlegung der Naturschutzumgebungszone IIA und der Landschafts-
schutzzonen IIIA und IIIB wurden Rekurse erhoben. Mit Regierungs-
ratsbeschlüssen Nrn. 763/2005 und 1406/2009 wurden die Rekurse teil-
weise gutgeheissen. Mit RRB Nr. 1406/2009 wurde die Baudirektion 
beauftragt, die Pufferzonen in den Bereichen Allmend, Ostufer und 
Nordufer des Katzensees gemäss den Richtlinien des Bundesamts für 
Umwelt (BAFU) zur Ausscheidung von ökologisch ausreichenden Puf-
ferzonen (PZ-Schlüssel) festzulegen und im Bereich des Objekts Pösch 
die Abgrenzung der Naturschutzzone I anzupassen. Mit Verfügung der 
Baudirektion vom 12. März 2014 wurde dieser Auftrag umgesetzt. 

Gegen diese Verfügung wurde erneut rekurriert. Mit RRB Nr. 769/ 
2015 wurde der Rekurs teilweise gutgeheissen und zur Vornahme zu-
sätzlicher Sachverhaltsabklärungen und Interessenabwägungen zu neu-
em Entscheid bezüglich der Pufferzonenbreiten im Gebiet Allmend, 
Ost- und Nordufer Katzensee an die Baudirektion zurückgewiesen. So-
weit die Pufferzonenbreiten den Vorgaben gemäss RRB Nr. 1406/2009 
entsprechen, sei nicht mehr darüber zu befinden, ob sie geeignet oder 
erforderlich seien. Bei verschiedenen Parzellen sei indessen ohne aus-
reichende Begründung eine über den Pufferzonenschlüssel hinausge-
hende Breite ausgeschieden worden. Weiter sei nicht geprüft bzw. eine 
allfällige Prüfung nicht dokumentiert worden, ob ein vernünftiges 
Verhältnis bestehe zwischen dem angestrebten Ziel der Pufferzonen 
und dem Eingriff, den sie für die betroffenen Privaten bewirkt (Inter-
essenabwägung, E. 9a und 10a). Mit vorliegender Verfügung sollen die 
Vorgaben von RRB Nr. 769/2015 umgesetzt werden. 
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Auf den Parzellen Kat.-Nrn. 2050, Regensdorf, AF1325, Zürich, 
und AF1341, Zürich, werden über die Anforderungen des Pufferzo-
nenschlüssels hinausgehende Pufferzonen ausgeschieden. Damit soll 
eine ökologische Arrondierung sowie eine Anpassung an die Bewirt-
schaftungseinheit erzielt werden. Dies rechtfertigt sich aus folgenden 
Gründen:
– Ökologische Arrondierungen sind nötig, weil die verbliebenen 

Restflächen artenreicher Biotope nicht ausreichen, um die Biodi-
versität langfristig zu erhalten (vgl. u. a. Guntern J., Lachat T., Pauli 
D., Fischer M. (2013): Flächenbedarf für die Erhaltung der Biodi-
versität und der Ökosystemleistungen in der Schweiz. Forum Bio-
diversität Schweiz der Akademie der Naturwissenschaften SCNAT, 
Bern). Arrondierungen schaffen im Weiteren auch die erforderli-
chen Übergangslebensräume (Arten mit Ansprüchen auf verschie-
dene Teillebensräume; Rückzugsgebiete, Winter, Nacht Mahd, Ex-
tremereignisse), die von grosser Bedeutung sind. Auch die Werte 
gemäss PZ-Schlüssel sind lediglich Mindestbreiten, die für die Er-
reichung der Schutzziele nötig sind (PZ-Schlüssel S. 9).

– Kat-Nr. 2050, Regensdorf, ist im Eigentum des Kantons (Natur- 
und Heimatschutzfonds). Es wurde, gestützt auf § 2 des Gesetzes 
über die Finanzierung von Massnahmen für den Natur- und Hei-
matschutz und für Erholungsgebiete vom 17. März 1974, eigens im 
Hinblick auf eine ökologische Aufwertung erworben. Aufgrund der 
Topografie und des Bodenaufbaus ist davon auszugehen, dass auf 
dieser Parzelle das Flachmoor früher grösser war. Heute sind Re-
generationstendenzen festzustellen. Eine über das Mindestmass der 
Pufferzone hinausgehende Arrondierung ist daher klar begründet.

– Die Arrondierung auf Kat.-Nr. AF1325, Zürich, erfolgt in Abspra-
che mit dem Bewirtschafter und Eigentümer und ist eine Anpas-
sung an die Bewirtschaftungseinheit (Protokoll vom 24. Oktober 
2011). Die Abgrenzung der Pufferzone stellt eine fachlich sinnvolle 
Massnahme dar.

– Die Parzelle Kat.-Nr. AF1341, Zürich, ist im Eigentum der Stadt 
Zürich. Hier erfolgt im Einvernehmen mit der Eigentümerin 
(Schreiben Stadt Zürich vom 31. Januar 2017) eine grossflächige 
Extensivierung zur Förderung von Übergangslebensräumen und 
zur Förderung von Lebensraummosaiken von trocken und feuch-
ten Lebensräumen. 
Weiter wurde die Betroffenheit der einzelnen Betriebe durch die 

Schutzanordnung nochmals detailliert geprüft. Die Ergebnisse dieser 
Abklärungen sind in einem Bericht zusammengestellt. Zusammenfas-
send ergibt sich Folgendes: Die gesamthaft durch die Schutzverordnung 
(Erlasse von 2003 und 2017) bedingten Extensivierungen liegen rein 
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rechnerisch zwischen 5% und 14,8% der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche der Betriebe. Mit der Gewährung von zusätzlichem Pachtland 
und Eigentumsabtausch konnte die Betroffenheit auf 0% bis höchstens 
10% gemindert werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden 
ausserdem mit den Bewirtschaftungsbeiträgen, die gestützt auf die 
Verordnung über Bewirtschaftungsbeiträge für Naturschutzleistungen 
vom 14. Mai 2014 ausgerichtet werden, ausgeglichen. Die vorgesehenen 
Anordnungen sind daher verhältnismässig.

Die Rekurrenten forderten, dass auch alternative Bewirtschaf-
tungsmethoden zu prüfen seien. Für solche Methoden bestehen Mög-
lichkeiten im Grünland. Im Ackerbau sind analoge, wenig intensive 
Nutzungsformen nicht bekannt; Ackerbau auf einem Nährstoff-Niveau 
analog zu wenig intensiv genutztem Futterbau ist nicht praktikabel.

Die Baudirektion,

gestützt auf Art. 18 ff. des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimat-
schutz und §§ 203, 205 und 211 des Planungs- und Baugesetzes (PBG),

verfügt:

 I. Die Verordnung über den Schutz der Katzenseen vom 16. De-
zember 2003 wird in den Gebieten Allmend, Ostufer Katzensee und 
Nordufer Katzensee gemäss Planbeilagen Nrn. 1–3, Mst. 1:2500, geän-
dert.

 II. Diese Verordnungsänderung tritt sofort in Kraft.

 III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, mit schriftlicher Begründung beim Baure-
kursgericht, 8090 Zürich, Rekurs erhoben werden. Der Rekurs muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene 
Verfügung ist beizulegen. Beweismittel sind genau zu bezeichnen und 
soweit möglich beizulegen. Rekursentscheide sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Allfälligen Rekursen kommt gemäss § 211 Abs. 4 PBG keine auf-
schiebende Wirkung zu.

Baudirektion 
Kägi
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